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Hundehaltung - Verordnung 
 
 

V E R O R D N U N G 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor verordnet gemäß § 69 Abs. 4 des Kärntner 
Jagdgesetzes 2000 - K-JG, LGBl. Nr. 21/2000, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 
33/2010, zum Schutz des Wildes vor Hunden, während der Brut- und Setzzeit oder 
bei einer Schneelage, die die Flucht des Wildes erschwert, folgende Maßnahmen: 
 

§ 1 
 
Alle Hundebesitzer sind verpflichtet, ihre Hunde grundsätzlich so zu halten, dass 
diese am Wildbestand keinen Schaden anrichten können. Insbesondere sind die 
Hunde 
 

a) beim Auslauf im verbauten Gebiet mit einem sicheren Maulkorb zu versehen 
und  

b) beim  Ausführen außerhalb des verbauten Gebietes an der Leine zu führen.  
 

§ 2 
 
Diese Verordnung gilt nicht für Blinden-, Polizei-, Rettungs-, Lawinen-, Such- und 
Jagdgebrauchshunde wenn sie als solche erkennbar sind, für die ihnen 
zukommenden Aufgaben verwendet werden und sich aus Anlass ihrer Verwendung 
vorübergehend der Aufsicht ihrer Halter entzogen haben.  
 

§ 3 
 
Durch diese Verordnung werden die Bestimmungen des § 49 Abs. 1 lit. c, bb) und cc) 
des Kärntner Jagdgesetzes 2000 (Wildschutz), wonach umherstreifende Hunde bei 
gewissen Voraussetzungen vom Jagdausübungsberechtigten oder vom 
Jagdschutzorgan getötet werden können, nicht berührt. Ebenso hat diese 
Verordnung keine Auswirkungen auf die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft 
Hermagor vom 10.11.2008, Zahl: HE10-WU-183/2008 (001/2008), mit der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Wutkrankheit (Tollwutverordnung), festgelegt 
wurden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt mit 01. Dezember 2011 in Kraft und wird mit Ablauf des 31.Juli 
2012 wieder rechtsunwirksam. 
 

§ 5 
 
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht gemäß § 98 Abs. 
1 Z 2 des Kärntner Jagdgesetzes 2000 – K-JG, LGBl. Nr. 21/2000, zuletzt geändert 
durch LGBL. Nr. 33/2010, eine Verwaltungsübertretung. Verwaltungsübertretungen 
sind, soferne die Tat nicht den Gegenstand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
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fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu € 1.450,00 und bei Vorliegen erschwerender Umstände, 
insbesondere, wenn durch die Übertretung ein erheblicher jagdwirtschaftlicher 
Nachteil eingetreten oder der Täter schon einmal wegen der gleichen strafbaren 
Handlung bestraft worden ist, mit Geldstrafe bis zu € 2.180,00 zu bestrafen. 
 

Der Bezirkshauptmann: 
 

Dr. Pansi 
 

Gewährung von Heizkostenzuschuss 2011 
 
Die Frist zur Gewährung des Heizkostenzuschuss 2011 wird bis 21.12.2011 
verlängert.  
 
Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses können beim hs.  
Gemeindeamt eingebracht werden. 
 
An Nachweisen vorzulegen sind: 
 
Aktuelle Monatseinkommen (netto) aller im gemeinsam en Haushalt lebenden 
Personen. 
(Die Vorlage von Rechnungen für den Heizkostenzuschuss ist nicht mehr 
erforderlich) 
 
Für den Zuschuss gelten folgende Einkommensgrenzen (netto):  
 
Heizkostenzuschuss in Höhe von   € 150,00  
 

 Monatseinkommen 
Bei Alleinstehenden / Alleinerziehern 753,-- 
Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen  
(z.B. Ehepaaren, Lebensgemeinschaften….) 

  1.129,-- 

Zuschlag für jede weitere Person      116,-- 
 
Heizkostenzuschuss in Höhe von   €   80,00 
 

 Monatseinkommen 
Bei Alleinstehenden / Alleinerziehern 1.040,-- 
Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen  
(z.B. Ehepaaren, Lebensgemeinschaften….) 

1.430,-- 

Zuschlag für jede weitere Person     116,-- 
 
Als Einkommen gelten alle Einkünfte aus selbstständiger oder unselbständ iger 
Tätigkeit, Renten, Pensionen, Einkommen nach dem Op ferfürsorgegesetz, 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung , der Krankenversicherung,  
Geldleistungen aus dem K-MSG (Mindestsicherung)  ferner auch 
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Familienzuschüsse, Unterhaltszahlungen jeglicher Ar t und 
Lehrlingsentschädigungen sowie Stipendien und Kinde rbetreuungsgeld. 
Bei Studenten ist auch das Einkommen der Eltern zu berücksichtigen, sofern diese in 
einer Haushaltsgemeinschaft leben. Bei Nachweis getrennter Hauptwohnsitze 
(Vorlage des Meldezettels) wird das Einkommen der Eltern nicht berücksichtigt. 
 
Innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft sind alle Einkünfte zusammenzurechnen . 
Nicht als Einkünfte gelten Familienbeihilfen (incl.  Erhöhungsbeitrag) und 
Pflegegelder sowie die Hälfte der Wohnbeihilfe (50 % werden als Einkommen 
dazugerechnet).  
 

Notariatssprechtag – Rechtsberatung - 
Bürgerservice 

 
 
Das Notariat Hermagor bietet an jedem ersten Dienstag im Monat  Sprechstunden 
von 10.00 – 13.00 Uhr am Gemeindeamt Gitschtal in Weißbriach an.  

In diesem Rahmen können nicht nur Todesfallaufnahmen in 
Verlassenschaftsverfahren vor Ort abgewickelt werden, sondern es wird Ihnen auch 
eine kostenlose Rechtsberatung erteilt. 
Zu allen Fragen des Erbrechtes, des Liegenschaftsrechtes, Mietrechtes, 
Gesellschaftsrechtes, Familien- und Eherechtes, der Vorsorgevollmacht und 
Patietenverfügung sowie allen sonstigen Gebieten der österreichischen 
Rechtsordnung steht Ihnen der Notar mit Rat und Tat zur Verfügung.  

Vertragsabwicklungen jeder Art und auch Testamentserrichtungen können so in 
Zukunft auch direkt in Weißbriach vorgenommen werden.  

Auf Ihr Kommen freuen sich 
Notar Dr. Peter-Paul WIEGELE und sein Substitut Mag. Markus TRAAR  

 

Freihaltung der Hydranten 
 

Sehr geehrte Hausbesitzer !  
Im Sinne des Brandschutzes: 
Werden nachstehende angeführte Hausbesitzer ersucht, im Winter  2011-2012, dafür 
Sorge zu tragen, das die Wasser Hydranten und deren Kästen, wenn es notwendig 
ist, vom Schnee frei zu Schaufeln!  
Wenn möglich Umkreis 1 Meter !  
 

 Hydrant Ortsteil Verantwortlich 
1 Gemeindeamt  Parkplatz  Dorf come  bäck,   141 
2 Sikora Schwarzenbach Hans-Dieter Ronacher ,  215 
3 Zöhrer Orientierungstafel Dorf Santner Bernhard,   19 
4 Brunnwirt Dorf GH –Brunnwirt,   20 
5 Schwarzenlander Dorf KOC Besitz u.Verwaltungs GmbH 
6 Tischlerei  Traar Tschak Tischlerei  Traar 
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Für Fragen steht Ihnen die Feuerwehr Weißbriach  bzw. das Gemeindeamt gerne zur 
Verfügung!  
Es Dankt die Feuerwehr Weißbriach!!!  
Der  Kdt.  OBI Wastian Harald 
 

Information - ÖLI 
  

Während der Wintermonate gibt es die Möglichkeit, einen leeren Öli im 
Gemeindeamt von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr zu holen.  
 
Der knallgelbe „Öli“ ist der Sammelbehälter für gebrauchtes Speiseöl und –fett.               
(Frittier- und Bratfette, Öle von eingelegten Speisen, Butter, Margarine, Schmalz, 
verdorbene Speiseöle und –fette). 
 

Liftbetrieb – Bergbahnen Weißbriach 
 

Die Lifte in Weißbriach sind voraussichtlich ab 24. 12.2011 in Betrieb.  
Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 257 

 

7 Holzbau Hubmann  Trafo Tschak Holzbau-Hubmann 
8 Holzbau Hubmann  Süd Tschak Holzbau-Hubmann 
9 Sägewerk-Santners Johann Erben Dorf Santners Johann Erben, 221 
10 Holzhütte Garten Lehatle ( 11 ) Dorf Hubmann Hans, 1 
11 Brunnen  Tenös Dorf Christian Stöffler,   10 
12 Ferienhaus  Franz Dorf Max Franz,   229 
13 Camping Dorf Camping-Alpendorf,   208 
14 Parkplatz  Lift Dorf Bergbahnen  Weißbriach 
15 Rojan (Holle) Dorf Johann Mosser ,  211 
16 Wohnblock  212-213 Dorf ESG-Villach   212-213 
17 Enzi  Joachim Dorf Roland Regittnig, 259 
18 Brunnen  Pflöter Dorf Georg Müller ,  23 
19 Kath.  Kirche Oberdorf Kurt Stattmann,   34 
20 Blienig Oberdorf Peter Matha,   252 
21 Obersteiner Oberdorf Heinrich Obersteiner,   192 
22 Schedei  Garten Oberdorf Jakob Wastian,   50 
23 Taxi  Wastian Gritschia Edeltraut Siegried Santner,  51 
24 Novak Gritschia Hermine Novak, 147 
25 Mitterer Linische Georg Schrettlinger, 121 
26 Rauter Garten   ( 126 ) Gritschia Kircher Jakob, 222 
27 Brücke  Kurhaus Gritschia Kurhotel, 78 
28 Kurhotel Lipate Kurhotel,  78 
29 Langegger Lipate Gerhard Hubmann,  58 
30 Freischwimmbad Lipate Gemeinde  Gitschtal,  202 
31 Malowerschnig Tratte Andrea Malowerschnig ,  139 
32 Altes  Kühlhaus Tratte Ulrike u. Paul Krainz , 66 
33 Traar Tratte Wolfgang Traar ,  85 
34 Waldner  ( GH-Löffele )    Parkplatz  Tratte Wilfried Waldner,   88 
35 Platzreiter Tratte Hans Wastian,   90 
36 Holbein Tratte Stefan Moser ,  203 
37 Bereich  Kriegerdenkmal Tratte Gemeinde Gitschtal 
38 Zwickler  Garten Tratte RosaliaTraar,   82 
39 Zufahrt  Moosmüller Wald ende (Unterflurhydr.) Moosmüller Wolfgang  Neuhold, 56 
40 Gegenüber  Pferdestall  Einschicht-Reiter  (Teich) Einschicht Johanne  Berger,  Regitt 2 
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Pistengerätetransport zur Berggeisthütte 
 

Nähere Informationen an der Kasse der Bergbahnen Weißbriach. 
Vorbestellung unter der Tel.: 257 erwünscht bzw. erforderlich! 

 
 

Saisonkartenvorverkauf – Bergbahnen Weißbriach 
 

vom 24.12.2011 – 31.12.2011 
 

Kassa Schilift Weißbriach, Tel.: 257 
 
Saisonkarten: 

 
 
Familiensaisonkarte: 

 
Unter allen Saisonkartenkäufern (Bergbahnen Weißbriach) werden 2x 1 Saisonkarte 
verlost. 
 

Tarife 2011/2012 – Bergbahnen Weißbriach 
 

 Erwachsene Jugend/Senioren Kinder  

2 Stunden Karte 18,00 14,50 9,00 

Vormittagskarte  
bis 13.00 Uhr 

21,00 17,00 10,50 

Nachmittagskarte  
ab 12.00 Uhr 

20,50 16,50 10,50 

Tageskarte 25,50 20,50 13,00 
3 Tage Schipass 69,00 56,00 35,00 
6 Tage Schipass 123,00 99,00 62,00 
     
 
 

 Vorverkauf  bis 
 31.12.2011 

Normalpreis ab 
 01.01.2012 

Erwachsen 226,-- 251,-- 

Jugend / Senioren 181,-- 201,-- 

Kind 113,-- 126,-- 

2 Erwachsene + 1 Kind 440,-- 490,-- 

2 Erwachsene + 2 Kinder 468,-- 522,-- 

1 Erwachsener + 1 Kind 294,-- 327,-- 

1 Erwachsener + 2 Kinder 350,-- 390,-- 

Partner = 2 Erwachsene 407,-- 452,-- 
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Familientageskarten: 

 

 Kombi – Mehrtageskarte 
 ( 3 Tage Weißbriach und 3 Tage Nassfeld) 
 
6 Tageskarte  Erwachsen    € 153,-- 
    Jugend/Senioren   € 123,-- 
    Kinder    €   77,--  

 
Kinder:   Jahrgang: 1997 - 2005 
Jugendliche :  Jahrgang: 1993 - 1996  
Erwachsene:  Jahrgang: 1947 - 1992 
Senioren:   Jahrgang: 1946 und älter 
 
 

Schibusfahrplan 
25.12.2011 bis 04.03.2012 

 

 Weißbriach – Millenniumsexpress 
 

Ortschaft Uhrzeit (täglich) 
Kursnummer Schibus 22S 21** 21 21 22S 
Weißbriach 08:46 09:05 10:15 13:08 16:10 
Weißbriach (Lift) - x - 09:07 - x - - x - 16:12 
Weißbriach (Ost) 08:48 09:08 10:16 13:11 16:13 
Regitt 08:49 09:11 10:17 13:14 16:16 
Golz, Langwiesen 08:50 09:13 10:18 13:15 16:17 
St. Lorenzen/G. (Abzw.) 08:53 09:13 10:21 13:16 16:18 
St. Lorenzen/G. 08:54 09:14 - x - 13:17 16:19 
Jadersdorf 08:56 09:15 - x - 13:18 16:20 
Jadersdorf – Lassendorf - x - - x -  10:23 - x - - x - 
Grünburg 08:57 09:16 10:24 13:19 16:21 
Obermöschach 08:58 09:17 10:25 13:20 16:22 
Untermöschach 08:59 09:18 10:26 13:21 16:23 
Hermagor (Postamt) 09:01 09:19 10:27 13:22 16:24 
Hermagor (Bhf) an 09:05 09:24 10:29 13:27 16:29 
Hermagor (Bhf) ab 09:05 09:24 10:29 13:45 16:29 
Hermagor (Gasserplatz) 09:06 09:26 10:30 13:46 16:30 
Milleniumexpress 09:19 09:38 10:45 14:08 16:45 
 

1 Erwachsener + 1 Kind 34,50 

1 Erwachsener + 2 Kinder 42,50 
1 Erwachsener + 3 Kinder 49,00 
2 Erwachsene + 1 Kind 59,00 
2 Erwachsene + 2 Kinder 65,50 
2 Erwachsene + 3 Kinder 69,00 
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 Millenniumsexpress – Weißbriach 
  

Ortschaft Uhrzeit (täglich) 
Kursnummer Schibus 21A** 22S 21 22S 21 
Millennium-Express  09:40 12:30 15:30 17:10 
Hermagor (Bhf) an  09:53 12:44 15:44 17:24 
Hermagor (Bhf) ab 08:43 09:55 12:45 15:47 17:30 
Hermagor (Gasserplatz) 08:45 09:57 12:47 15:49 17:32 
Hermagor (Postamt) 08:47 09:59 12:49 15:51 17:34 
Untermöschach 08:48 10:00 12:52 15:52 17:35 
Obermöschach 08:49 10:01 12:53 15:53 17:36 
Grünburg 08:50 10:02 12:54 15:54 17:37 
Jadersdorf – Lassendorf 08:51 -x- - x -  - x -  - x - 
Jadersdorf -x- 10:06 12:58 15:58 17:41 
St. Lorenzen/G. -x- 10:08 13:00 16:00 17:42 
St. Lorenzen/G. (Abzw.) 08:59 10:10 13:01 16:02 17:43 
Golz, Langwiesen 09:01 10:12 13:03 16:04 17:45 
Regitt 09:02 10:13 13:05 16:05 17:47 
Weißbriach (Ost) 09:03 10:14 13:06 16:06 17:48 
Weißbriach (Lift) -x- - x - * 13:07 - x -  17:49 
Weißbriach 09:04 10:30 13:08 16:07 17:50 
 

* nur Ausstiegshaltestelle 
** bei Gruppen wird um Anmeldung gebeten 
eingerahmter Kurs  verkehrt saisonbedingt von 25.12.2011 bis 04.03.2012 
 
 

 Weißbriach – Weißensee 
 

Ortschaft 
Kursnummer Schibus 22S 21*** 22S 
Weißbriach 08:47 13:08 16:07 
Kreuzwirt 09:05 13:16 16:26 
Praditz, Alpenhof 09:07 13:18 16:28 
Sulzerhof 09:08 -x- 16:29 
Oberdorf Gh Kolbitsch 09:10 -x- 16:30 
Gh Weißensee 09:12 -x- 16:31 
Gatschach Postamt 09:13 -x- 16:32 
Haus Nemest 09:16 -x- 16:33 
Techendorf Zentrum 09:16 -x- 16:34 
 
*** Rufbus: erreichbar unter 04286/230 
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 Weißensee – Weißbriach 
 

Ortschaft  
Kursnummer Schibus 22S   
Techendorf Zentrum 15:46   
Haus Nemast 15:47   
Gatschach Postamt 15:49   
Gh Weißensee 15:50   
Oberdorf Gh Kolbitsch 15:51   
Sulzerhof 15:52   
Praditz, Alpenhof 15:53   
Kreuzwirt 15:54   
Weißbriach 16:10   
 
 

Öffnungszeiten - SPAR Markt Weißbriach 
vom 24. Dezember 2011 – 06. Jänner 2012 

 

Tag Vormittag Nachmittag 

24. Dezember 2011 07.30 – 12.30 Uhr geschlossen 

25. Dezember 2011 geschlossen 

26. Dezember 2011 08.00 – 11:00 Uhr geschlossen 

27. Dezember 2011 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

28. Dezember 2011 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

29. Dezember 2011 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

30. Dezember 2011 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

31. Dezember 2011 07.30 – 12.30 Uhr geschlossen 

01. Jänner 2012 geschlossen 

02. Jänner 2012 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

03. Jänner 2012 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

04. Jänner 2012 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

05. Jänner 2012 07.30 – 12.30 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 

06. Jänner 2012 08.00 – 11:00 Uhr geschlossen 
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BEI UNFÄLLEN

SIRENENSIGNALE Schutz im Katastrophenfall

IM BRANDFALL

Feuerwehr

Rettung

Ärztenotdienst

Bergrettung

Wasserrettung

Euro-Notruf
Vergiftungsnotruf

Polizei
122

144
141
140
130
112

133

01-4064343

Radio oder Fernseher (ORF) einschalten, Gefahrenmeldungen
und Verhaltensmaßnahmen beachten.

Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio  
oder TV (ORF) durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) beachten.

3 Minuten gleichbleibender Dauerton

1 Minute auf- und abschwellender Heulton

1 Minute gleichbleibender Dauerton

Warnung

Alarm

Entwarnung

Bei jedem Notruf mitteilen:

wird Hilfe benötigt?

ist passiert?

Verletzte gibt es?

ruft an?

WO
WAS

WIEVIELE

WER

NOTRUFNUMMERN Rasche Hilfe im Notfall

NOTFALLBLATT
KÄRNTNER ZIVILSCHUTZVERBAND

Bergung aus akuter Gefahr

Defibrillator zum Einsatz bringen 
Herzdruckmassage und Beatmung 30:2

Blutstillung, Wundversorgung

Schockbekämpfung

Freimachen und Freihalten der Atemwege
Stabile Seitenlagerung

Bei Bewusslossigkeit:

Bei Atem- und Kreislaufstillstand:

Alarmieren der Feuerwehr

Wenn Sie flüchten können:
Türen hinter sich schließen
Mitbewohner verständigen
Aufzug nicht benützen

Türen zum Brandherd schließen
Türritzen abdichten
Fenster öffnen, rufen, winken

Entstehungsbrand bekämpfen

Wenn Sie vom Brand einge-
schlossen sind:

Weitere Informationen gibt es unter www.siz.cc/gitschtal



Mit Beginn der kalten Jahreszeit rückt auch das The-
ma „Heizen“ wieder vermehrt in den Mittelpunkt. In 
Kärnten werden rund 237.000 Wohnungen über un-
terschiedliche Heizsysteme mit Wärme versorgt. Wie 
die Gewinnung von Raumwärme die Luftgüte beein-
flusst, hängt stark ab vom Typ, Alter und Zustand der 
Anlage sowie von den verwendeten Heizmaterialien.

Die effektivste Art den Einzelhausbrand zu reduzie-
ren, ist der Umstieg auf erneuerbare und ökologisch 
sinnvolle Energieträger wie Fernwärme, Solaran-
lagen, Wärmepumpen und Biomasse wie Pellets, 
Scheitholz oder Hackschnitzel. Das Land Kärnten hilft 
bei diesem Umstieg mit umfangreichen Förderungen. 
Damit konnte in den vergangenen zehn Jahren bei 
den privaten Haushalten inkl. der Landwirtschaft der 
Fernwärmeanteil um 30 Prozent und der Anteil von 
Biomasse um 17 Prozent gesteigert werden.

Wo Fern- oder Nahwärme (noch) nicht vorhanden ist 
bietet sich die Biomasse als CO2-neutraler Brennstoff 
an. Doch auch die wohlig-heimelige Wärme aus Holz 
kann die Umwelt beeinträchtigen, wenn der Ofen alt 
oder/und nicht der Prüfnorm entspricht, falsche oder 
verbotene Materialien verheizt oder mit verbrannt 
werden, die Anlage schlecht gewartet wird oder Be-
dienungs- bzw. Heizfehler gemacht werden. Denn 
auch das richtige Heizen will gelernt sein.

Die permanenten Luftgütemessungen der Landes-
Umweltabteilung enttarnen nicht zuletzt das Hei-
zen mit alten Festbrennstoffkesseln in Siedlungs-
gebieten als wesentlichen Mitverursacher von 
hohen Luftschadstoffkonzentrationen. Messungen 
zeigen, dass der Hausbrand während der kalten 
Jahreszeit neben dem Verkehr einen bedeutenden 

Beitrag in Hinblick auf Feinstaub und unverbrann-
te Kohlenwasserstoffe (z. B. Benzo(a)pyren) liefert. 

In Bezug auf Benzo(a)pyren zeigen die Messungen, 
dass die Werte in Siedlungsgebieten mit einem hohen 
Anteil an (alten) Einzelfeuerstellen signifikant höher 
sind als in Gebieten mit Fernwärmeanschluss oder 
höherer Dichte an modernen Öko-Energie-Anlagen.

Richt ig heizen mit  Holz 

Holz ist ein erneuerbarer, CO2-neutraler Energie-
träger. Doch falsche Handhabung, veraltete Öfen, 
schlechte Wartung oder das Mitverbrennen von 
Abfällen machen aus einem klimafreundlichen  
Wärmespender schnell einen Umweltsünder. Durch 
unsachgemäße Verfeuerung werden insbesondere 
Feinstaub und langlebige organische Schadstoffe –  
z. B. Dioxine, Benzo(a)pyren  - emittiert.

Schadstoffbelastung durch falsches Heizen 

In Österreich ist der Hausbrand für rund 70 Prozent 
der Dioxin-Emissionen verantwortlich. Einzelöfen, 
die mit Stückholz und Kohle befeuert werden, sind  
für annähernd die Hälfte dieser Emissionen 
verantwortlich. Auch bei den Feinstaubemissionen 
– speziell im Winter - ist der private Hausbrand ein 
wesentlicher Verursacher. Die richtige Verwendung 
des Brennstoffes und die regelmäßige Kontrolle und 
Wartung der Heizungsanlagen ist daher ein wichtiger 
Beitrag zum Umweltschutz.

Richtig heizen mit Holz heißt rauch- und rück-
standsfrei verbrennen. Bei fachgerechter Installati-
on und richtigem Betrieb arbeitet ein Holzofen nach  
wenigen Minuten rauchfrei. Entsteht hingegen Ruß 
oder dunkler, qualmender Rauch, gefährden Sie 
Ihre Gesundheit und schaden der Umwelt. Richtig  
heizen verhindert Schadstoffe wie Dioxine und  
Feinstaub und bewahrt die Luftqualität in der  
unmittelbaren Umgebung.

BEIM OFENKAUF AUF  
TYPENGENEHMIGUNG ACHTEN

HEIZANLAGEN UND ÖFEN  
SIND KEINE  

MÜLLVERBRENNUNGSANLAGE

ÖKOLOGISCH RICHTIGES  
HEIZEN  

ENTLASTET DIE UMWELT

Kärntner 
Holz -  Heizf ibel



Der Verbrennungsvorgang

helle, hohe Flammen ohne sichtbaren Rauch, 
feine, hellgraue Asche ohne Rückstände

dunkle, rußende Flammen und verrußte 
Sichtfenster, dunkle, grobe Asche mit ver-
kohlten Holzresten

Der opt imale Ofen

Die Heizungsanlage sollte optimal an das 
Gebäude angepasst sein. Bei Althäusern gilt: 
erst sanieren und dämmen dann Heizungsan-
lage installieren. Alte Öfen durch einen neu-
en, typengeprüften mit besserer Verbrennung 
und höherem Wirkungsgrad ersetzen.

Zu große Kessel  und Öfen

Durch gedrosselten Betrieb sind sie ineffi-
zient und verursachen mehr Schadstoffe. 
Russablagerungen verursachen einen bis zu 
zehn Prozent höheren Brennstoffverbrauch

Ofen r icht ig warten

Auch ein Ofen braucht regelmäßi-
ge Pflege und Wartung. Vor Beginn  
einer Heizsaison Ablagerungen und Rück-
stände aus dem Brennraum entfernen.

Bei einem Ofen und Heizungsanlagen-
kauf immer auf die Typenprüfung und das  
Prüfzeichen (Typenschild am Ofen) 

achten. Der Nachweis der Typenprüfung muss 
auch in der Bedienungsanleitung angeführt sein.  
Leider kommen immer öfter nicht geprüfte 
Öfen (meist Billigprodukte) in den Handel. Ein  
neuinstallierter Ofen muss allen gesetzlichen  
Vorschriften hinsichtlich Emissionen und  
Wirkungsgrad entsprechen.

Das Heizmater ia l

trockenes Holz (mind. 2 Jahre Lagerzeit zum 
Austrocknen), Pellets oder Holzbriketts

behandeltes Holz, Einwegkisten und Span-
platten, Holzreste von Baustellen oder 
Tischlereien, Altpapier, Kartons etc.

Verpackungsmaterial, behandeltes Holz (im-
prägniert oder lackiert), Spanplatten, Plastik 
oder anderen Haushaltsabfall zu verbrennen 
ist gesetzlich verboten. Es entstehen gifti-
ger Rauch und mit Schadstoffen belastete 
Asche.

Das Anheizen

1. Kleinere Stückholzstücke locker in den 
Brennraum legen.  Gepresste Holz- 
briketts in Stücke zerteilen. Mengenangabe 
in der Bedienungs- 
anleitung beachten.

2. Mit Holzspänen und Zündhilfe  
anzünden

3. Von oben und nicht wie bisher gewohnt von 
unten her anzünden

4. Zum Anbrennen genügend Luftzufuhr ge-
ben. Helle hohe Flamme.

5. Erst wenn ein Glutstock gebildet ist, nach- 
legen und die Luftzfuhr nach Hersteller- 
angaben drosseln.

Kein Papier oder Kartonagen zum Anzün-
den verwenden. Bei der Verbrennung von  
Druckerschwärze und Beschichtungen wer-
den gefährliche Schadstoffe und Feinstaub 
freigesetzt.

Das Nachlegen

Erst bei einem Glutstock (glühendes, entgas-
tes Holz ohne sichtbare Flamme) nachlegen. 
Richtig heizen bedeutet kein Rauch beim 
Nachlegen.

Nachlegen, wenn Flamme noch brennt. 
Nicht überfüllen: zu viel Nachlegen rußt, 
verschmutz den Ofen und vergeudet  
Energie.

WICHTIG!  
AUF PRÜFZEICHEN ACHTEN
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